
FFH-GEBIET “HAINGRUND UND ORGANISTENWIESE BEI STOLBERG“ (EU-
CODE: DE 4431-306, LANDESCODE: FFH0249) 
 
Gemäß § 14 N2000-LVO LSA entsprechen die in den §§ 6 bis 12 sowie in § 3 der 
gebietsbezogenen Anlage enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 
Satz 1 HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 Absatz 
2 NatSchG LSA. Ergänzend werden zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen Schutzgebietes folgende 
Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt. 
 
Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 
 
für den LRT der Wälder (LRT 91E0*): 
 

- die Erhaltung und Förderung einheimischer, gebiets- und lebensraumtypischer Arten 
im Rahmen der Bewirtschaftung,  

- die Förderung von Naturverjüngung unter Berücksichtigung des LRT-Artenspektrums, 
- die Vermeidung von Düngung, Biozideinsatz, Kalkung, Entwässerung, Befahrung, 

Bodenbearbeitung sowie von Kahlhieben, Stoffeinträgen und überhöhten 
Schalenwildbeständen, 

- die Entwicklung von LRT-typischen Waldrand- und Waldinnenstrukturen, 
- das Belassen einer möglichst hohen Anzahl von Alt- und Biotopbäumen bzw. eines 

hohen Anteils Totholz, 
- ein Bewirtschaftungsverzicht in Altholzinseln,  
- ggf. die Wiederherstellung natürlich hoher Grundwasserbedingungen bzw. einer 

natürlichen Überflutungsdynamik für hydromorph geprägte LRT, 
 
für den LRT der Frischwiesen (LRT 6510): 
 

- die Durchführung einer angepassten, habitatprägenden Nutzung mittels Mahd oder 
ggf. Beweidung zu einem gemäß der phänologischen Ausprägung angepassten 
Bewirtschaftungszeitpunkt, 

- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, von Nährstoffeinträgen aus 
angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation abgestorbener organischer Substanz, 

- die Entfernung ggf. vorhandener Gehölze, 
- die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen 

Wasserhaushalts, 
 
für den LRT der Moore (LRT 7230): 
 

- die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen 
Wasserhaushalts, 

- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln sowie von 
Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen, 

- die Entfernung ggf. vorhandener, LRT-beeinträchtigender Gehölze. 
 


